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RS OGH 1963/9/10 11Os99/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1963

Norm

StVO 1960 §3 A2

StVO 1960 §20

Rechtssatz

1) Der Vertrauensgrundsatz berechtigt nicht zur Annahme, daß ein Verkehrsteilnehmer, der durch sein

verkehrswidriges Verhalten eine Gefahrenlage herbeigeführt oder vergrößert hat, in der Folge diese herbeigeführte

oder vergrößerte Gefahrenlage wieder entschärfen werde.

2) Eine unklare Verkehrssituation verpflichtet zu besonderer Vorsicht und erhöhter Bremsbereitschaft.
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